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BETREUUNGSKOSTEN 
 
 
Die Elternbeiträge für eine Ganztages- oder Halbtagesbetreuung betragen: 
 

Angebot Zeit/Dauer Tarife 

Ganzer Tag  06.30 – 18.00 Uhr Fr. 112.– 

Vormittag ohne Mittagessen  06.30 – 11.00 Uhr Fr. 60.– 

Vormittag mit Mittagessen  06.30 – 14.00 Uhr Fr. 77.– 

Nachmittag ohne Mittagessen  13.30 – 18.00 Uhr Fr. 60.– 

Nachmittag mit Mittagessen  10.30 – 18.00 Uhr Fr. 77.– 

 
Bitte fragen Sie direkt bei Ihrer Wohngemeinde nach, ob Sie Unterstützungsgelder 
erhalten. 

MONATSPAUSCHALE, RECHNUNG UND ZAHLUNGSTERMIN 

 
Die Betreuungskosten werden als Monatspauschale erhoben und wie folgt berechnet: 
 
Betreuungstarife pro Woche x Anzahl Wochen pro Monat (4,2 Wochendurchschnitt pro Monat) = 
Monatspauschale.  
 
Die Monatsbeiträge müssen jeweils bis zum 28. des Vormonats bezahlt werden. Bei Zahlungs-
schwierigkeiten bitte umgehend das Gespräch mit der Kita-Leitung suchen. 
Tritt die geschuldete Monatspauschale nicht bis zum Zahlungstermin ein, werden die Eltern nach 
einer Woche aufgefordert, den fälligen Betrag innert 5 Tagen zu begleichen. Kommen die Eltern 
ihrer Zahlungspflicht immer noch nicht nach, treten für diesen Betrag die Verzugsfolgen ein. Die 
Kita Mogerli behält sich das Recht vor, bis zum Eintreffen der Zahlung die Betreuung des 
Kindes/der Kinder zu verweigern. Bei wiederholt verspätet eingehenden Zahlungen wird eine  
 
Mahngebühr von Fr. 50.– pro Monat verrechnet. Bei Wiederholung kann dies zur Kündigung der 
Betreuungsvereinbarung führen.  
 
 

ERMÄSSIGUNG FÜR GESCHWISTER/KINDERGÄRTNER 

 
Einen Geschwisterrabatt von 10% bekommen die Eltern auf den Tarif des zweiten Kindes. Jedes 
weitere Kind bekommt ebenfalls einen Rabatt von 10%. Kindergärtner bekommen einen Rabatt 
von 20% (nicht kumulierbar mit Geschwisterrabatt). 
 
 

ANMELDEGEBÜHR 

 
Nach der definitiven Anmeldung wird eine Anmeldegebühr von Fr. 300.– verrechnet, um unseren 
administrativen Aufwand und die Eingewöhnung des Kindes zu decken. 
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ANNULLIERUNGSKOSTEN 

 
Bei einer Vertragsauflösung vor Vertragsbeginn werden folgende Annullierungskosten in Rech-
nung gestellt: 
 
3 Monate vor Vertragsbeginn:  30% der Monatspauschale 
2 Monate vor Vertragsbeginn:  60% der Monatspauschale 
1 Monat vor Vertragsbeginn:  90% der Monatspauschale 
 


